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Vorgehen: 
i) Alle Daten und Zeiträume/Fristen in Aufgabenstellung einheitlich mit einer Farbe 

markieren. 
ii) In Blatt A3 mit Zeitstrahl Ereignisse, Abhängigkeiten (Fristenläufe, wie Prioritätsfrist) 

chronologisch eintragen:  
HEUTE und den 13. Dezember 2007 (  EPÜ 2000) markieren. 
Alle Fristen inkl. Fristverlängerung (SA/SO oder Amt geschlossen) nach PCT R. 80.5 
oder PVÜ Art. 4C.(3) oder EPÜ R. 134(1) berechnen und dann deren Abläufe eintragen. 

iii) Pro Anmeldung/Veröffentlichung ein Datenblatt A4 gemäss der Musterstruktur (  Blatt 
3) mit den relevanten Angaben erstellen.  

 
0. Eigene Rolle 
 Feststellen, ob  

 - als Vertreter oder 
 - als Berater zu handeln ist. 
Falls als Vertreter: Eilige Verfahrenshandlungen selber durchführen, fehlende Vollmacht 
macht Verfahrenshandlung nicht ungültig.  

 
1. Reizwörter; Reizereignisse 
 Kurz bevorstehender Fristablauf: Indikator für eine sehr eilige Handlung! 
 in jedem Fall: obligatorische Antwort / Handlung. 
 ordnungsgemäss: hier ist weiter kein Futter vorhanden! 
 optimaler Patentschutz: Schutzumfang materiell und geographisch. 
 Patentsituation: Erteilungsaussicht für Mandant und Gegner: Wer bekommt 

was aus welchem Grund in welchem Land. 
 Stand/Status: Erfüllung formaler Erfordernisse. 
 Verärgerte Person Hier ist eine "Rache" in Betracht zu ziehen, also rechtliche 

Stellung dieser Person prüfen,  Vindikation. 
2. Ermittlung des Rechtsstandes einer Anmeldung/Maßnahmen zu Ihrer Rettung 
 • Ist die Anmeldung noch anhängig?  

• Gebühren, Bennennungsgebühren Art. 79(2), Jahresgebühren, Nachfristen.  
• Regionale Phase  Art. 39 PCT, EPÜ R.159.  
• Unschädliche/Schädliche Offenbarungen  EPÜ Art. 55. 
• Vorbenutzung 5W: (RiLi D V 3.1.2; T89/0093 Leitsatz 2). 

 
3. Feststellung von Prioritäten, gültige Anmeldetage für verschiedene  
 Gegenstände 
 • Prioritätsvorschriften: Art. 4C PVÜ oder Art. 87 EPÜ. 

 - Prioritätsfrist eingehalten; 
 - Anmelder oder Rechtsnachfolger, (US Erfinder = Anmelder); 
 - gleiche Erfindung; 
 - ist die prioritätsbegründende Anmeldung eine 1. Anmeldung? 
• Auswirkungen auf Neuheit bei neuen Anmeldetagen, Art. 54(2), Art. 54(3), Art. 89 
 beachten. 
• Mutmassliche Veröffentlichungsdaten feststellen. 
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4. Ermittlung nicht beanspruchter Gegenstände aus Datenblatt offenbarte/  
 beanspruchte Gegenstände 
 Vorschlag für Anmeldestrategie 
 • Teilanmeldungen Art. 76 auf noch nicht beanspruchte Gegenstände. 

 Gebühren, auf Jahresgebühren achten. 
• Stammanmeldung noch anhängig, allenfalls Wiederaufnahme des  
 Prüfungsverfahrens aufgrund älterer Rechte oder hochrelevantem StdT. 
• Heilung einer nicht mehr anhängigen Anmeldung allenfalls durch erneute  
 Einreichung innerhalb Prioritätsjahr oder mit Beschwerde nach erfolgter 
 Zurückweisung wieder anhängig machen. 

5. Analyse der Rechtsstellung eines Dritten 
 • Die Anmeldungen eines Dritten ist ebenso ein „moving target“, dieser kann auch noch  

 weitere Nachanmeldungen tätigen!  
 • Akteneinsicht, damit können auch Prioritätsdokumente öffentlich zugänglich  

 werden! WIPO/PCT: R.17.2c), R.94.1b) PCT; EPÜ: Art.128. 
 
6. Vorschlag für Maßnahmen  
 • Auch sogenannt offensichtliche Faktoren (zu Recht beanspruchte Prioritäten etc,  
  einzureichende Übersetzungen) nicht vergessen. 
 • Verfahrensschritte und jedes Erfordernis überprüfen. 
 • Auf Berichtigungsmöglichkeiten von bereits eingeleiteten Maßnahmen achten. 
 • Beschleunigungs- und Verzögerungsmöglichkeiten einschliesslich beabsichtigtes  
  Verstreichenlassen von Fristen und anschliessende WB.  
  vorzeitige Einleitung der nationalen/regionalen Phasen) beachten, ebenso noch  
  bestehende nationale Anmeldungen. 
 • Ein Patent auf einen Gegenstand gibt kein Recht, diesen Gegenstand zu benutzen, 
   ein Teilgegenstand kann von einem anderen Patent beansprucht sein: 
  Lizenzierung; bei gegenseitiger Blockierung  Cross licensing. 
 
7. Prüfen, ob alle Fragen beantwortet 

• Versteckte Fragen beantworten, selbst dann, wenn sie durch bestimmte 
 Vorschläge eigentlich gegenstandslos wurden. 
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Struktur der pro Anmeldung/Patent zu erstellenden Inhalte (nicht hier hineinschreiben) 
 
Anmeldung  

Prioritätstag:  

Anmeldetag:  

Anmelder/Erfinder:  

Erfinder:  

Gegenstände in 
Beschreibung: 
(evtl. Zeitränge beachten) 

 

Beanspruchte  
Gegenstände  
(evtl. Zeitränge beachten) 

 

Patentierbarkeit  
 

 

Erteilungsverfahren 
Fristläufe: 
 

 

Festgestellte Fehler: 
Ausführbarkeit, 
Fehlende Seiten, 
 .. 

 

Benannte Länder 
Bestimmte Länder 

 

 
 


